
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An das 
Bildungs- und Sozialwerk  
des LandFrauenverbandes Südbaden e.V. 
Friedrichstr. 41 
 
79098 Freiburg 
 
 
 
Telefax: 0761 / 27133 - 145 
 
 
 
 
 
 
Ich melde mich zu folgendem Seminar an: 
 
 
 
Titel:       Termin:       
 
 
Name, Vorname:       
 
Straße       
 
PLZ, Ort:       
 
Telefon:        
 
Telefax:       
 
 
 
Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen. 
 
 
 

 Ich bin Mitglied im LandFrauenverein       
 

 Ich bin kein Mitglied im LandFrauenverein. 
 
 
 
 
 
Datum:        Unterschrift:  

Bildungs- und Sozialwerk e.V. 



Teilnahmebedingungen 
 

für Seminare des Bildungs- und Sozialwerks des 
LandFrauenverbandes Südbaden e.V. 

 
 
 

Anmeldung 
Für alle Seminare ist eine schriftliche oder telefonische Anmeldung erforderlich. Mit der Anmeldung 
erklären Sie sich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
 

Teilnahmegebühren 
Die genannten Kosten gelten für Mitglieder im LandFrauenverband Südbaden. Sie verstehen sich 
bei zweitägigen Seminaren inkl. Übernachtung im Doppelzimmer und Verpflegung. In den 
Gebühren für Tagesseminare ist i. d. R. keine Verpflegung enthalten.  
 
Für Nichtmitglieder erhöht sich die Seminargebühr um € 15,40 bei Besuch des ersten Seminars.  
 
Die Teilnahmegebühr bezahlen Sie bitte bar bei der Seminarleitung zu Beginn des Seminars. 
 
 

Anmeldebestätigung 
Etwa zwei Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Programm, 
Wegbeschreibung und Liste der Teilnehmerinnen (zur Bildung von Fahrgemeinschaften). 
 
 

Rücktritt 
Folgende Kosten stellen wir Ihnen in Rechnung: 
 
bei Rücktritt innerhalb von 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: 
 

 �   bei 2-Tagesseminaren:   evtl. Übernachtungskosten 
 
bei Rücktritt innerhalb von 10 Kalendertagen vor Veranstaltungsbeginn:  
 

 �   bei Eintagesseminaren:  10,00 € 
 

 �   bei 2-Tagesseminaren:   20,00 € evtl. zzgl. Übernachtungskosten 
 
Ein kostenfreier Rücktritt ist jederzeit möglich, 
 

 �   wenn eine Teilnehmerin von der Warteliste nachrücken kann.  
       (bei Geschäftsstelle erfragen) 
 

 �   wenn Sie uns eine Ersatzteilnehmerin benennen. 
 


